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Verordnung
liber RisikominderungsmaBnahmen zur Nutzung von Zuckerriibensaatgut,
welches mit Thiamethoxam zur Bekampfung von Blattlausen
als Virusvektoren behandelt wurde
(Risikominderungsverordnung Thiamethoxam)

Vom 3. Februar 2021

Auf Grund des § 6 Absatz 3 Nummer 1und 2 in Verbindung mit § 6 Absatz 1 Nummer 1, 8, 9 und
15 des Pflanzenschutzgesetzes vom 6. Februar 2012 (BGBI. | S. 148, 1281), von denen § 6 Absatz
3 Nummer 1und § 6 Absatz 1 Nummer 1, 8, 9 und 15 zuletzt durch Artikel 375 der Verordnung
vom 31. August 2015 (BGBI. | S. 1474) geandert worden ist sowie des § 7 Absatz 1 Nummer 5 der
Zustandigkeitsverordnung Agrar vom 5. Februar 2019 (GV. NRW. S. 116), verordnet das Ministeri-
um fir Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz:
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Artikel 1

§1

Verteilung des Saatgutes

(1) Nur Betriebe im Gebiet der Regierungsbezirke Kéin, Diisseldorf oder Miinster, die Zuckerri-
ben fur die Erzeugung von Lebensmitteln verarbeiten, dirfen bis zum 30. April 2021 Zuckerri-
bensaatgut, das auf Grund der nach Artikel 53 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europai-
schen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 Uber das Inverkehrbringen von Pflanzen-
schutzmitteln und zur Aufhebung der Richtlinien 79/117/EWG und 91/414/EWG des Rates (ABI. L
309 vom 24.11.2009, S.1) in Verbindung mit § 29 Absatz 1 Nummer 1 des Pflanzenschutzgeset-
zes erteilten Zulassung des Bundesamtes flir Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
vom 22. Dezember 2020 mit dem Pflanzenschutzmittel Cruiser 600 FS mit dem Wirkstoff Thia-
methoxam behandelt wurde,

a) ausschlieBlich von Saatgut behandelnden Betrieben, die die Anwendungsbestimmungen der
genannten Zulassung einhalten, annehmen und

b) ausschlieBlich an solche landwirtschaftlichen Betriebe abgeben, die Anbauflachen fir Zucker-
riben im Gebiet der Regierungsbezirke Koln, Diisseldorf oder Miinster bewirtschaften und mit
denen sie flr diese Flachen einen Vertrag zum Anbau von Zuckerriben abgeschlossen haben.

(2) Die in Absatz 1 genannten Zuckerriben verarbeitenden Betriebe libermitteln der Direktorin
oder dem Direktor der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen als Landesbeauftragten
zum 15. Marz 2021 eine Liste der landwirtschaftlichen Betriebe, an die sie das in Absatz 1 be-
zeichnete Saatgut bis zum 14. Marz 2021 abgegeben haben, in der auch die jeweilige Menge des
abgegebenen Saatgutes angegeben ist. Eine vollstandige Liste der Betriebe, an die sie das in
Absatz 1 bezeichnete Saatgut abgegeben haben, mit den abschlieBend ausgegebenen Mengen
Ubermitteln sie bis zum 15. Mai 2021. Die Angabe des Betriebes hat einschlieBlich des Namens
der Betriebsinhaberin oder des Betriebsinhabers und der Betriebsadresse zu erfolgen.

(3) Die in Absatz 1 genannten Zuckerriiben verarbeitenden Betriebe Gibermitteln der oder dem
Landesbeauftragten bis zum 1. Juli 2021 in Erganzung der Liste nach Absatz 2 Satz 2 eine Liste
mit Angaben zur Menge des jeweils von den landwirtschaftlichen Betrieben zurlickerhaltenen
Saatgutes.

(4) Die in Absatz 1 genannten Zuckerriiben verarbeitenden Betriebe sind verpflichtet, in geeigne-
ter Weise die regionalen Imkerverbande in den Regierungsbezirken Kéln, Disseldorf und Miins-
ter Uber den Zeitraum der Aussaat des Zuckerribensaatgutes, das gemaB der in § 1 Absatz 1 ge-
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nannten Zulassung behandelt wurde, vorab schriftlich oder auf elektronischem Weg zu informie-
ren und der oder dem Landesbeauftragten diese Information nachzuweisen.

§2
MaBnahmen bei der Aussaat des behandelten Saatguts

(1) Zuckerriibensaatgut, das gemaR der in § 1 Absatz 1 genannten Zulassung behandelt und ab-
gegeben wurde, darf nur bis zum 15. Mai 2021 auf Anbauflachen, die in den Regierungsbezirken
Kdln, Dusseldorf oder Mlnster liegen, ausgesat werden. Die Aussaat auf einer zusammenhan-
genden Anbauflache darf auch erfolgen, soweit diese Anbauflache nur zu einem Teil in den Re-
gierungsbezirken Kdéln, Disseldorf oder Minster liegt.

(2) Wer behandeltes Zuckerriibensaatgut zur Aussaat erhalt, ist verpflichtet

a) auf erosionsgefahrdeten Flachen der Wassererosionsgefahrdungsklassen CCWasser1 und
CCWasser2 im Sinn der Landeserosionsschutzverordnung vom 27. Oktober 2015 (GV. NRW. S.
730) geeignete erosionsmindernde MaBnahmen zu ergreifen bevor die Aussaat stattfindet und
bis zur Ernte aufrecht zu erhalten,

b) im Fall eines dennoch auftretenden Erosionsereignisses mit Auswirkungen auf andere Flachen
unverziglich die oder den Landesbeauftragten schriftlich oder auf elektronischem Weg unter
Angabe der genauen Flachenbezeichnung zu benachrichtigen,

c) die Aussaat des behandelten Saatgutes nur mit mechanischen oder pneumatischen Sageraten
durchzufiihren, wobei pneumatische Gerate nur zuldssig sind, wenn diese mit Unterdruck arbei-
ten und in der ,Liste der abdriftmindernden Sagerate” des Julius-Kihn-Instituts (https://
www.julius-kuehn.de/at/richtlinien-listen-pruefberichte-und-antraege/) aufgefiihrt sind,

d) bei der Aussaat jeweils in der duBersten Reihe des zu bestellenden Ackers kein behandeltes
Saatgut auszubringen oder bei der Aussaat von behandeltem Saatgut einen Mindestabstand zum
Feldrand von 45 Zentimeter einzuhalten,

e) verschittetes behandeltes Saatgut sofort zu entfernen und daflir zu sorgen, dass kein behan-
deltes Saatgut offen liegen bleibt,

f) behandeltes Saatgut und Reste wie Bruchkorn und Staube, entleerte Behaltnisse oder Packun-
gen sowie Spulflissigkeiten von Gewassern fern zu halten; dies gilt auch fir indirekte Eintrage
Uber die Kanalisation, Hof- und StraBenablaufe sowie Regen- und Abwasserkanale,

g) vor und nach der Aussaat dafiir Sorge zu tragen, dass auf dem betroffenen Acker Beikraut
und andere Pflanzen bis einschlieBlich 31. Dezember 2022 nicht zur Bliite gelangen,
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h) der oder dem Landesbeauftragten die Aussaat unter Angabe von Feldblock, Schlagnummer
und Teilschlagnummer gemal dem Sammelantrag nach der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 des
Europaischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 mit Vorschriften Uber Direkt-
zahlungen an Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe im Rahmen von Stiitzungsregelungen der
Gemeinsamen Agrarpolitik und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 637/2008 des Rates und
der Verordnung (EG) Nr. 73/2009 des Rates (ABI. L 347 vom 20.12.2013, S. 608) in der jeweils
geltenden Fassung oder von Gemarkung, Flur, Flursticknummer und GréBe der fir die Aussaat
bestimmten Flachen mindestens drei Werktage vor der Aussaat schriftlich oder auf elektroni-
schem Wege anzuzeigen,

i) nicht fur die Aussaat auf den nach Buchstabe h angezeigten Flachen verwendetes behandeltes
Saatgut bis spatestens zum 1. Juni 2021 vollstandig an den in § 1 Absatz 1 genannten Zuckerru-
ben verarbeitenden Betrieb zurlickzugeben, von dem sie das Saatgut erhalten haben.

(3) Die Aussaat von behandeltem Saatgut in FFH-Gebieten, Naturschutzgebieten, Nationalparken
oder Naturdenkmalern ist verboten.

(4) Es ist verboten, eine Nachsaat mit behandeltem Saatgut auf den Ackerflachen durchzufih-
ren, auf denen im gleichen Anbauzeitraum bereits eine Aussaat mit einem solchen Saatgut er-
folgt ist.

(5) Vom Anbauer erworbenes und in seinem Besitz befindliches behandeltes Saatgut darf nicht
an Dritte weitergeben werden.

§3
Nachfolgekulturen

Es ist bis zum 31. Dezember 2022 verboten, auf Flachen, auf denen das in § 1 Absatz 1 bezeich-
nete Saatgut ausgebracht worden ist, bienenattraktive Pflanzen - insbesondere Raps, Sonnen-
blumen, Mais, Leguminosen, Erdbeeren oder Kartoffeln - anzubauen, sofern diese vor diesem
Datum zur BlUte gelangen. Die betroffene Flache darf nicht als Blihflache genutzt werden. Eine
Brache ist als Folgekultur nicht zulassig.

§4
Ordnungswidrigkeiten
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Ordnungswidrig im Sinn des § 68 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe a des Pflanzenschutzgesetzes
handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig

1. entgegen § 1 Absatz 1 Buchstabe a Saatgut von Betrieben annimmt, die die Anwendungsbe-
stimmungen der genannten Zulassung nicht einhalten,

2. entgegen § 1 Absatz 1 Buchstabe b Saatgut an landwirtschaftliche Betriebe abgibt, die nicht in
den benannten Gebieten liegen oder mit denen sie keinen Anbauvertrag abgeschlossen haben,

3. entgegen § 1 Absatz 2 oder Absatz 3 eine Liste nicht, nicht vollstandig oder nicht rechtzeitig
Ubermittelt,

4. entgegen § 1 Absatz 4 eine Information nicht, nicht vollstandig oder nicht rechtzeitig vornimmt
oder der zustandigen Behoérde nicht nachweist,

5. entgegen § 2 Absatz 1 behandeltes Saatgut nach dem 15. Mai 2021 aussat oder auf Flachen
auBerhalb der benannten Gebiete aussat,

6. entgegen § 2 Absatz 2

a) Buchstabe a auf erosionsgefahrdeten Flachen keine geeigneten erosionsmindernden MaB-
nahmen ergreift, geeignete erosionsmindernde MaBnahmen nicht rechtzeitig ergreift oder nicht
lange genug aufrechterhalt,

b) Buchstabe b im Fall eines auftretenden Erosionsereignisses mit Auswirkungen auf andere Fla-
chen die oder den Landesbeauftragten nicht oder nicht rechtzeitig benachrichtigt,

c) Buchstabe c die Aussaat des behandelten Saatgutes nicht nur mit mechanischen Geraten oder
pneumatischen Geraten, die mit Unterdruck arbeiten und in der ,Liste der abdriftmindernden Sa-
gerate” des Julius-Kihn-Instituts aufgelistet sind, durchfihrt,

d) Buchstabe d bei der Aussaat in der duBersten Reihe des zu bestellenden Ackers behandeltes
Saatgut aussat oder bei der Aussaat von behandeltem Saatgut einen Mindestabstand zum Feld-
rand von 45 Zentimeter nicht einhalt,

e) Buchstabe e verschiittetes behandeltes Saatgut nicht sofort entfernt oder behandeltes Saat-
gut offen liegen lasst,

f) Buchstabe f behandeltes Saatgut und Reste wie Bruchkorn und Staube, entleerte Behaltnisse
oder Packungen sowie Spllfliissigkeiten nicht von Gewassern und von indirekten Eintragen tber
die Kanalisation, Hof- und StraBenablaufe sowie Regen- und Abwasserkanalen fernhalt,

g) Buchstabe g nicht daflir Sorge tragt, dass auf dem betroffenen Acker Beikraut und andere
Pflanzen bis zum 31. Dezember 2022 nicht zur Bliite gelangen,

h) Buchstabe h die Aussaat nicht, nicht rechtzeitig, nicht vollstandig oder nicht formgerecht an-
zeigt,
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i) Buchstabe i nicht verwendetes Saatgut nicht, nicht vollstandig oder nicht rechtzeitig zuriickzu-
gibt,

7. entgegen § 2 Absatz 3 behandeltes Saatgut in einem FFH-Gebiet, Naturschutzgebiet, Natio-
nalpark oder Naturdenkmal aussat,

8. entgegen § 2 Absatz 4 eine Nachsaat mit behandeltem Saatgut vornimmt,
9. entgegen § 2 Absatz 5 behandeltes Saatgut an Dritte weitergibt,

10. entgegen § 3 eine bienenattraktive Pflanze anbaut, die bis zum 31. Dezember 2022 zur Blite
kommt, die betroffene Flache als Bluhflache nutzt oder eine Brache als Folgekultur nutzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkiindung in Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 31. Mai 2023
auBer Kraft.

Disseldorf, den 3. Februar 2021

Die Ministerin fir Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz

des Landes Nordrhein-Westfalen

Ursula Heinen—-Esser

GV.NRW. 2021S. 132

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 6/6


https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/gvnrw/2021-s132

	Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Verordnung über Risikominderungsmaßnahmen zur Nutzung von Zuckerrübensaatgut, welches mit Thiamethoxam zur Bekämpfung von Blattläusen als Virusvektoren behandelt wurde (Risikominderungsverordnung Thiamethoxam) 


